
Stand: 07.12.2021 

Aktuelle Coronamaßnahmen 

Maßnahmen für den Nikolauswettbewerb in der Alarmstufe II kurzgefasst: 

 Für Sportler*innen gilt 2 G, ausgenommen sind Schüler (Schülerausweis 
erforderlich) und Kinder unter 6 Jahre.

 Für ehrenamtliche Trainer*innen gilt  2 G; für selbstständige und 
angestellte Trainer*innen ist ein Antigen Schnelltest an jedem Präsenztag 
ausreichend.

 Für ehrenamtlich Tätige gilt 2 G.

 Für Zuschauer gilt 2G Plus. D.h. geimpft oder genesen plus ein 
tagesaktuelles negatives Corona Testergebnis. Ausnahmen für den Test sind 
eine sogenannte „Boosterimpfung“ und wenn die Vollimmunisierung (zweite 
Impfung) oder Genesung nicht länger als 6 Monate zurück liegt.

 Der Aufenthalt in den Umkleideräumen ist lediglich Sportler*innen gestattet. 
Die Nutzung der Duschen ist nicht gestattet.

 Maskenpflicht besteht überall, nur nicht bei der Ausübung von Sport und bei 
der Nahrungsaufnahme.

Ausgenommen davon sind lediglich Kinder unter 6 Jahren und

Personen, denen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aus 
gesundheitlichen oder sonstigen Gründen nicht möglich oder nicht zumutbar 
ist. In diesem Falle ist eine ärztliche Bescheinigung mitzuführen.

 Die Abstandsregeln sind stets einzuhalten.

 Alle Anwesenden müssen dokumentiert werden. Vorzugsweise mit der „Luca 
App“, wenn dies nicht möglich ist, dann per manuelle Eintragung in eine Liste.

Der Veranstalter ist verpflichtet, die o.g. Maßnahmen um- und durchzusetzen. Im 

Rahmen der Kontrollen wird der QR- Code des Impfzertifikates elektronisch 

überprüft. Als Zertifikat führen Sie bitte den QR- Code in einer App oder als 

Dokument, sowie einen Lichtbildausweis mit. Der gelbe Impfausweis ist ab 

01.12.2021 als Nachweis nicht mehr gültig. 

Bitte beachten Sie auch das Hygienekonzept auf unserer Homepage! 

www.merc-online.de 


